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Liebe Mandantinnen,
liebe Mandanten,

es ist wieder soweit. In wenigen Tagen beginnt der
April und wir méchten euch bereits heute mit den
wichtigsten Infos, Terminen und Fristen versorgen.

Unser neues TOP Thema ,RaBe: EIN WEITERER VOGEL IST
IN DIE FINANZVERWALTUNG EINGEZOGEN“, soll nicht ver-
wirren, im Gegenteil. Wer sich fragt, was die ganzen
Vogel im Finanz- und Steuerrecht fiir einen Sinn ha-
ben und was hinter den Akronymen ELSTER, NACHDIGAL
und RaBe steckt, schaut in den Artikel. Wer danach
noch Fragen hat, kann sich gerne an Sara Micic
wenden.

Und wer sehen méchte, was es bei den anderen Vigeln,
den schmalen Raaben eben, fiir Neuigkeiten gibt, vor
allem aber derjenige, der gerade zuhause mit seinen
ganz eigenen Jungvdgeln Gesprédche {ber die Zukunft
und die Perspektive fihrt, der sollte einen Blick in
die Schmale/Raabe News werfen. Hier geht es um ,un-
seren“ Kanzlei-Nachwuchs im Nest, um den Beruf des
Steuerfachangestellten sowie den des Steuerberaters
und allem, was dazu gehort an Aus- und Weiterbildung
im Bereich Steuerfach.

Und nach den ganzen Vdgeln, erwartet euch in dieser
Ausgabe ein buntes Potpourri an Themen. Fir alle Un-
ternehmensformen und Branchen sollte ein wichtiges
Thema in unserer Auswahl vorhanden sein.

Alle Gastronomen und Caterer diirften ein wenig er-
leichtert aufatmen, da nun die ermdBigten Steuern
fiir Speisen im Umsatzsteuer Gesetz aufgenommen
wurden.

Ferner geht es um Betriebsspaltungen und in wieweit
Grundstiicksliberlassungen hier zum Risikofaktor wer-
den kdnnen. Bei Unsicherheiten, kennt sich Jonathan

Beckmann bestens aus.

Wie verhdlt es sich mit dem Kindergeldanspruch beim
Wohnortwechsel zum ,anderen®“ Elternteil?

Das und Weiteres, sind unsere Themen im April.

Wie immer gilt: Bei Fragen immer Fragen, wir beraten
euch gerne.

Habt eine schone Osterzeit,

euer Team von Schmale/Raabe
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Habt Ihr Fragen?

Kontaktiert hier
schnell und
einfach Eure
Ansprechpartnerin:

Sara Micic
Steuerberaterin

( Kontakt aufnehmen

hd

RABE: EIN WEITERER VOGEL IST IN DIE FINANZVERWALTUNG EINGEZOGEN

Neben der schon lange bekannten diebischen ELSTER sowie der
NACHDIGAL ist nun ein weiterer Vogel in die Finanzverwaltung
Der RaBe.
Verfahren "Referenzierung auf Belege" und soll zum Biirokra-

eingezogen: Dieses Akronym steht fir das neue

tieabbau beitragen.

Belege nicht mehr unaufgefordert einreichen

Friiher haben Sie den Steuererkl&drungen die zugehdrigen

Belege beigefligt und das "Gesamtpaket" ans Finanzamt ge-
schickt. Nach Bearbeitung der Erkldrung hat der Beamte die

Belege zurilickgeschickt.

Die Umstellung von der Belegvorlage-
pflicht

zur Belegvorhalte-

Schon seit 2817 gilt statt dieser Belegvorlage- die Beleg-
vorhaltepflicht (§ 158 Abs. 7 AO). Nachweise zur Erklé&rung,
wie z. B. Spendenquittungen oder Rechnungen von Handwerkern,
missen Sie dem Finanzamt lediglich dann vorlegen, wenn der
Beamte die Nachweise anfordert. Diese Umstellung hat dazu
dass sich der Blrokratieaufwand vor allem bei
die mittlels ELSTER digital
Denn die Ubermittlung erfolgt

gefihrt,
Steuererkldrungen reduzierte,
Ubermittelt werden. rein

digital und ohne Belege.

SCHMALE/RAABE KANZLEIZEITSCHRIFT AUSGABE APRIL

Praxistipp: Schon lange priift der Beamte Ihre Steuererkléd-
Fallen

Vielmehr entscheidet ein Risikomanagementsystem, ob und wenn

rung in den meisten nicht mehr vollumfanglich.
ja an welchen Stellen sich der Bearbeiter Ihre Erkl&rung
anschauen soll. Fir diese Stellen werden dann h&ufig wei-

tere Unterlagen und Belege angefordert.

Das NACHDIGAL-Verfahren

Hat sich der Finanzbeamte dazu entschieden, Nachweise zur
Verifizierung der von Ihnen getdtigten Angaben anzufordern,
mussten Sie die Nachweise friher in Papierform ans Finanz-
amt senden oder personlich lbergeben. Seit 2028 kdnnen Sie
daflir auch das Verfahren NACHDIGAL nutzen
digitaler Anlagen"].

("Nachreichung
Mit diesem Verfahren ist es mdglich,
dass Sie auch {ber das ELSTER-Portal Belege und Nachweise
zur Steuererkldrung digital ans Finanzamt senden. Voraus-
setzung ist jedoch, dass es sich um Dateien im PDF-Format
handelt.

Die vollstdndige Version dieses Artikels und mehr hibt es
auf unserer Kanzleiwebseite:

Mehr erfahren
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https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/115058633/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZMejloY25ScFkyeGxQVEV4TlRBMU9EWXpNdz09
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/0/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMk52Ym5SaFkzUTlPRE0xTVRNNE5EWW1ZVzF3TzJGdGNEdGhjblJwWTJ4bGFXUTlNVEUxTURVNE5qTXo=

UNSERE HIGHLIGHTS
FUR ALLE UNTERNEHMER

Viele niitzliche Tipps, wertvolle Hinweise
und weitere interessante Artikel findet
Ihr hier:

<: Mehr erfahren. :>

FUR UNTERNEHMER

BETRIEBS-PKW: SO ERSCHUTTERN SIE DEN
ANSCHEINSBEWEIS FUR EINE PRIVATNUTZUNG

Fir betriebliche Pkw sind die Fahrzeugkosten als Betriebsausgaben abzugsféhig. Weil
aber die allgemeine Lebenserfahrung besagt, dass solche Fahrzeuge auch privat genutzt
werden, muss parallel eine Privatentnahme versteuert werden. Die vermeiden Sie, wenn

Sie nachweisen, dass Sie den Pkw gar nicht privat genutzt haben.

FUR UNTERNEHMER

NEUER FAQ-KATALOG ZUM KASSENGESETZ

Das Bundesfinanzministerium hat die FAQ zum Kassengesetz (Stand: 19.1.2826) aktualisiert.
Sie erlautern, wie das Gesetz praktisch umgesetzt wird, welche Pflichten fir elektro-
nische Kassen gelten und welche Anforderungen an Belegausgabe, digitale Schnittstellen

und die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE] bestehen.

FUR UNTERNEHMER

NEUES BMF-SCHREIBEN ZU ERHALTUNGSAUFWENDUNGEN
BZW. ANSCHAFFUNGSKOSTEN ODER ANSCHAFFUNGSNAHEN
HERSTELLUNGSKOSTEN

Vermieter von privaten und betrieblichen Immobilien sowie Unternehmen, die selbst
genutzte Immobilien modernisieren oder instand setzen, erleben steuerlich oftmals eine
bdse Uberraschung. Die Rede ist davon, dass das Finanzamt die bisher als Werbungskos-
ten bzw. Betriebsausgaben bericksichtigten Aufwendungen zur Instandsetzung bzw. Moder-
nisierung in Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten umqualifizieren und diese nur

im Rahmen der Geb&udeabschreibung bericksichtigen will.
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Die Langversion des Artikels
gibt es auf unserer
Kanzleiwebseite:

Mehr erfahren

Die Langversion des Artikels
gibt es auf unserer
Kanzleiwebseite:

Mehr erfahren

Die Langversion des Artikels
gibt es auf unserer
Kanzleiwebseite:

Mehr erfahren


https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/113984099/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMkZ5ZEdsamJHVTlNVEV6T1RnME1EazU=
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/114185721/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMkZ5ZEdsamJHVTlNVEUwTVRnMU56SXg=
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/113984159/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMkZ5ZEdsamJHVTlNVEV6T1RnME1UVTU=
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/0/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXND0=

FUR ALLE STEUERZAHLER

STEUERANDERUNGSGESETZ 2025 -
ANDERUNGEN IM UMSATZSTEUERRECHT

Das Steuerdnderungsgesetz 2025 hat auch das UStG
angepasst: § 12 Abs. 2 Nr. 15 UStG regelt nun dau-
erhaft den ermédBigten Umsatzsteuersatz fir Restau-
rant- und Verpflegungsdienstleistungen ohne Getréan-
ke. Damit werden die Gastronomie unterstitzt und
Abgrenzungsschwierigkeiten bei Speisenlieferungen,
Kita-, Schul- oder Krankenhausverpflegung besei-
tigt.

D?e Langversion des Artikels Mehr erfahren
gibt es auf unserer

Kanzleiwebseite:
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https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/113984163/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMkZ5ZEdsamJHVTlNVEV6T1RnME1UWXo=

FUR ALLE STEUERZAHLER

Habt Ihr Fragen?

Kontaktiert hier
schnell und
einfach Euren
Ansprechpartner:

Jonathan Beckmann
Steuerfachwirt

( Kontakt aufnehmen )

BETRIEBSAUFSPALTUNG: GRUNDSTUCKSUBERLASSUNG ALS RISIKOFAKTOR

1 S. 2 GewStG

sollen grundsticksverwaltende Kapitalgesellschaften von der

Mit der erweiterten Kiirzung nach § 9 Nr.
Gewerbesteuer entlastet werden, solange sie sich auf die
Verwaltung eigenen Grundbesitzes beschranken. Uberschreitet
ihre Tatigkeit jedoch den Rahmen der bloBen Vermdgensver-
waltung, etwa durch eine Betriebsaufspaltung, entfdllt die
Steuerbegiinstigung. Das FG Disseldorf hatte dariber zu
entscheiden, ob die Vermietung von Dachfldchen an eine
verbundene Gesellschaft zum Betrieb von Photovoltaikanlagen
eine solch "schadliche" Betriebsaufspaltung begriindet (FG

Disseldorf 19.2.25, 5 K 814/22 G, F).

1. Sachverhalt

Die A-GmbH,

ist eine Gesellschaft der

ein bestandsverwaltendes Wohnungsunternehmen,
Sie hielt in den
B-GmbH

ihrerseits

D-Gruppe.
Geschaftsanteile an der
B-GmbH hielt

samtliche Anteile an der C-GmbH, konzerninternen

Streitjahren samtliche

[reine Zwischenholding). Die
einer
Dienstleistungsgesellschaft. In den Streitjahren erbrachte
die C-GmbH nahezu ausschlieBlich Dienstleistungen im Bereich
der Bewirtschaftung von Wohnungs- und Gewerbebauten. AuBer-
dem fungierte sie als Konzernfinanzierungsgesellschaft und
Cash-Pool-Manager fir die D-Gruppe. Sie erbrachte ihre

Dienstleistungen lberwiegend an andere Gesellschaften der

86

D-Gruppe, aber auch an konzernfremde Immobiliengesellschaf-

ten.

Ein weiterer Teilbereich der Tatigkeit der C-GmbH bestand
im Betrieb von Photovoltaikanlagen. Zu diesem Zweck miete-
te sie sowohl von der A-GmbH als auch von anderen Geb&ude-
eigentimern auBerhalb der D-Gruppe Dachfldchen an, um
hierauf Photovoltaikanlagen zu errichten und zu betreiben.
In den Jahren 206068 und 2069 installierte sie insgesamt 23
Stick

Dachflachen verschiedener Geb&ude der A-GmbH installiert.

Photovoltaikanlagen. Vierzehn davon wurden auf

Bezogen auf die Gesamtmietfl&dche aller von der A-GmbH in
den Jahren 2008 bis 20810 verwalteten eigenen Objekte entfiel
auf die an die C-GmbH vermieteten Dachfldchen fir Photovol-
8,15 2.

Mieteinnahmen war der Anteil noch geringer, da die Markt-

taikanlagen ein Anteil von ca. Bezogen auf die

mieten fir Dachfldchen von bereits vermieteten Geb&uden

niedriger waren als die Marktmieten fir Bilrofl&chen.

Die vollstdndige Version dieses Artikels und mehr hibt es
auf unserer Kanzleiwebseite:

Mehr erfahren


https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/0/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMk52Ym5SaFkzUTlORFEwTmpnNU9UTW1ZVzF3TzJGdGNEdGhjblJwWTJ4bGFXUTlNVEUxTURVNE5qY3g=
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/115058671/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZMejloY25ScFkyeGxQVEV4TlRBMU9EWTNNUT09

FUR ALLE STEUERZAHLER

UMSATZSTEUER: ANDERUNG DER RECHTLICHEN

BEURTEILUNG

Die Oberfinanzdirektion Baden-Wirttemberg betont, dass eine Vorsteuerberichtigung nach Die Langversion des Artikels

§ 1ba UStG nur méglich ist, wenn sich die rechtliche Beurteilung &ndert und die

Steuerfestsetzung des Abzugsjahres bestandskraftig ist.

gibt es auf unserer
Kanzleiwebseite:

Liegt der Fehler bereits im

Abzugsjahr, kann die Berichtigung erst ab dem Jahr erfolgen, in dem eine Anderung Mehr erfahren

abgabenrechtlich ausgeschlossen ist.

FUR ALLE STEUERZAHLER

KINDERGELDANSPRUCH BEIM WOHNORTWECHSEL DES

KINDES ZUM ANDEREN ELTERNTEIL?

Der Anwendungsbereich des § 64 EStG ist nicht erdffnet, wenn der Kindergeldanspruch Die Langversion des Artikels

des anderen Elternteils bereits bestandskraftig abgelehnt wurde. Das Finanzgericht Kéln

gibt es auf unserer
Kanzleiwebseite:

stellte klar, dass eine Doppelzahlung von Kindergeld an die Mutter nicht ausgeschlos-

sen ist, solange der Antrag des Vaters rechtskrdftig abgelehnt wurde. Mehr erfahren

PRAKTUKUM ODER AUSBILDUNG BEI SCHMALE RAABE?

Schaut doch mal rein, was Alexandra (Kraja), Viktoria
(Buxmann) und Emily (Fricke) aus dem N&hkdstchen erzdh-
len und erfahrt Wissenswertes rund um die Ausbildung und
die weiteren moglichen Steps in einer Steuerberaterkanz-
lei.

SCHMALE/RAABE KANZLEIZEITSCHRIFT AUSGABE APRIL

NACHWUCHS IM NEST - DAS SIND
UNSERE JUNGSTEN SCHMALEN RAABEN

In vielen Familien mit Kindern drehen sich nun
wieder die Gedanken um die Zukunft:

Der Schulabschluss steht an, das dreiwdchige Prak-
tikum, die Zukunft an sich klopft pldétzlich bewuss-
ter an die TUr und wieder einmal stellen sich viele
die Frage:

In welche Richtung soll die Reise gehen, was 1ist
der beste Weg fir mein Kind, wo liegen die besten
und sichersten Zukunftsaussichten? Wo gibt es eben-
so gute Weiterbildungsmdglichkeiten? Was ist der
richtige Schritt?

All dies” bestimmt die Gesprache am Esstisch und
beschaftigt immens.

Hilfreich sind hier natirlich all die Ausbildungs-
messen, die momentan an nahezu Jjedem Wochenende

anstehen. Vielleicht aber auch dieser Bericht.

D?e Langversion des Artikels Mehr erfahren
gibt es auf unserer

Kanzleiwebseite:
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https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/113984176/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMkZ5ZEdsamJHVTlNVEV6T1RnME1UYzI=
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/113984178/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMkZ5ZEdsamJHVTlNVEV6T1RnME1UYzQ=
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/115296469/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZQMkZ5ZEdsamJHVTlNVEUxTWprMk5EWTU=
https://mandanten.email/trackRedirect/115399949/0/YUhSMGNITTZMeTl6WTJodFlXeGxMWEpoWVdKbExtUmxMMjFoWjJGNmFXNHZibUZqYUhkMVkyaHpMV2x0TFc1bGMzUXRaR0Z6TFhOcGJtUXRkVzV6WlhKbExXcDFaVzVuYzNSbGJpMXpZMmh0WVd4bGJpMXlZV0ZpWlc0PQ==
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KONTAKT

Halver Dortmund

Von-Vincke-StraBe 82 Wittbraucker StraBe 522

585563 Halver 44267 Dortmund

T 02353 9096-8 T 02304 97808-0

F 82353 90696-49 F 82353 9896-49

info@schmale-raabe.de info@schmale-raabe.de

www.schmale-raabe.de www.schmale-raabe.de
Zahlungstermine

APRIL 20826

Freitag, 10.04.2026 (13.04.2026*) Dienstag, 28.04.20826
Lohnsteuer - Sozialversicherungsbeitrége
Umsatzsteuer

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht fiir Bar- u. Scheckzahler.

Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

DISCLAIMER

SCHMALE/RAABE bietet lediglich allgemeine Informationen. Wir ibernehmen keine Gewdhr fiir die inhaltliche Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Informationen. In keinem Fall sind diese geeignet, eine kompetente Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfir steht Ihnen SCHMALE/RAABE gerne
zur Verfligung. SCHMALE/RAABE unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu priva-
ten Zwecken (nur in vollstandiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern oder die
Verdoffentlichung auf Webseiten, bedirfen der Zustimmung der Herausgeber. Bildnachweise: Seite 3: Alexander - stock.adobe.com, Seite 6: Vadim -
stock.adobe.com. Gestaltung und Produktion: WIADOK - Corporate Publishing fiir Steuerberater - www.wiadok.de



	RaBe: Ein weiterer Vogel ist in die Finanzverwaltung eingezogen
	Betriebs-Pkw: So erschüttern Sie den Anscheinsbeweis für eine Privatnutzung
	Neuer FAQ-Katalog zum Kassengesetz
	Neues BMF-Schreiben zu Erhaltungsaufwendungen bzw. Anschaffungskosten oder anschaffungsnahen Herstellungskosten
	Steueränderungsgesetz 2025 – Änderungen im Umsatzsteuerrecht
	Betriebsaufspaltung: Grundstücksüberlassung als Risikofaktor
	Umsatzsteuer: Änderung der rechtlichen Beurteilung
	Kindergeldanspruch beim Wohnortwechsel des Kindes zum anderen Elternteil?
	Nachwuchs im Nest – Das sind unsere jüngsten schmalen Raaben

